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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Grundrechte

Nachdem der parlamentarischen Initiative Comte (fdp, NE) zur Fristverlängerung für die
Gesuche um einen Solidaritätsbeitrag für die Opfer fürsorgerischer
Zwangsmassnahmen und von Fremdplatzierungen vor 1981 von beiden Kommissionen
Folge gegeben worden war, erarbeitete die RK-SR die entsprechende
Gesetzesänderung. Im Gegensatz zur Anregung der Initiative sah sie jedoch keine
Verlängerung, sondern die Streichung der Frist vor. Viele der Betroffenen müssten sich,
um ein Gesuch einreichen zu können, der schwierigen Vergangenheit stellen und eine
festgesetzte Frist lasse nicht allen genügend Zeit, die entsprechende Entscheidung zu
treffen, begründete die RK-SR diesen Schritt. Um eine rechtsungleiche Behandlung der
Personen, die ihr Gesuch später einreichen werden, gegenüber jenen, die die
Auszahlung von CHF 25'000 bereits erhalten haben, zu vermeiden, müssten zudem alle
auszubezahlenden Solidaritätsbeiträge CHF 25'000 betragen. Die Summe von CHF
25'000 sollte daher nicht mehr als Höchstbetrag, sondern als fixer Betrag im Gesetz
festgeschrieben werden, auf dessen Auszahlung bei Erfüllung der gesetzlichen Kriterien
auch ein Rechtsanspruch besteht.
Der Bundesrat befürwortete in seiner Stellungnahme das Vorhaben der Kommission,
merkte aber an, dass der ursprünglich im Gesetz festgelegte Zahlungsrahmen von CHF
300 Mio. nicht mehr das richtige Finanzierungsinstrument darstelle, wenn der Bund
sich verpflichte, bei Gutheissung eines Gesuchs in jedem Fall CHF 25'000
auszubezahlen. Die benötigten Mittel müssten nach Auslaufen des Zahlungsrahmens im
Budgetprozess bewilligt werden. Er beantragte deshalb die Streichung des
Zahlungsrahmens aus dem Gesetz.
In der Frühjahrssession 2020 nahmen sowohl der Ständerat (einstimmig bei einer
Enthaltung) als auch der Nationalrat (mit 189 zu 4 Stimmen bei einer Enthaltung) in der
Gesamtabstimmung den Entwurf der RK-SR mit der vom Bundesrat beantragten
Änderung an. Im Nationalrat blieb ein Minderheitsantrag Geissbühler (svp, BE), der die
Frist anstatt aufzuheben bis Ende 2022 verlängern wollte, ausserhalb der SVP-Fraktion
ohne Unterstützung.
Die Schlussabstimmungen konnten aufgrund des Corona-bedingten Abbruchs der
Session nicht mehr im Frühling 2020 durchgeführt werden. 1

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 11.03.2020
KARIN FRICK

Aufgrund des coronabedingten Abbruchs der Frühjahrssession 2020 standen die
Schlussabstimmungen zur Änderung des Bundesgesetzes über die Aufarbeitung der
fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981 in Umsetzung
einer parlamentarischen Initiative Comte (fdp, NE) erst in der Sommersession
desselben Jahres auf der Tagesordnung der eidgenössischen Räte. Konkret wurde mit
der Gesetzesänderung die Frist zur Einreichung der Gesuche um Solidaritätsbeiträge
gestrichen. Der Entwurf wurde vom Ständerat einstimmig bei einer Enthaltung (Philippe
Bauer; fdp, NE) und vom Nationalrat mit einer Gegenstimme (Erich Hess; svp, BE)
angenommen. 2

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 19.06.2020
KARIN FRICK

Institutionen und Volksrechte

Bundesverwaltung - Personal

Die SPK-NR hatte Mitte November 2019 eine erste Vorlage zur Umsetzung der
parlamentarischen Initiative Leutenegger Oberholzer (sp, BL) vorgelegt. Das
Bundespersonalgesetz soll neu mit einer Obergrenze für Kaderlöhne in Bundes- und
bundesnahen Unternehmen ergänzt werden. Konkret sollen das oberste Kader und die
Mitglieder des Verwaltungsrats von SBB, Ruag, Skyguide, SUVA, SRG SSR, Swisscom und
Post nicht mehr als CHF 1 Mio. pro Jahr als «Entgelt» erhalten – wobei Entgelt neben
Lohn und Honorar sämtliche geldwerten Leistungen (Nebenleistungen, berufliche
Vorsorge) bedeutet. Die konkrete Festlegung der Entgelte sei nicht Sache des
Gesetzgebers, sondern den einzelnen Betrieben überlasen. Die Obergrenze sei aber als
deutliches Signal zu verstehen. Die Kompetenz der Festlegung der Obergrenze durch
den Bundesrat soll ebenfalls im revidierten Bundespersonalgesetz festgehalten werden.

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 19.06.2020
MARC BÜHLMANN
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Die Vorlage nahm zudem ein Anliegen einer ebenfalls Folge gegebenen
parlamentarischen Initiative Minder (parteilos, SH; Pa. Iv. 18.428) auf, nämlich das
Verbot für die Ausrichtung von Abgangsentschädigungen für das oberste Kader und die
Mitglieder des Verwaltungsrates dieser sieben bundesnahen Betriebe. 
Die Vernehmlassung der Vorlage dauerte bis Ende Februar 2020. Da die Frist von zwei
Jahren für die Ausgestaltung der Vorlage im Januar 2020 abgelaufen war, beantragte
die SPK-NR eine Fristverlängerung bis zur Frühjahrssession 2022. Die Auswertung der
Vernehmlassungsantworten und der definitive Entwurf würden aber wohl noch 2021
vorliegen, gab die Kommission bekannt.
Die Behandlung des Antrags auf Fristverlängerung durch den Nationalrat wäre
entsprechend eigentlich für die Frühjahrssession 2020 vorgesehen gewesen, aufgrund
des Sessionsabbruchs aber auf die Sommersession verschoben worden. Dort wurde die
Fristverlängerung stillschweigend gutgeheissen. 3

Parlamentsmandat

Auch Lukas Reimann (svp, SG) wollte mit einer parlamentarischen Initiative zur Stärkung
der Krisenresistenz des Parlaments beitragen. Um in Zukunft Absagen oder Unterbrüche
von Sessionen zu vermeiden – Reimann spielte auf den Covid-19-bedingten Abbruch
der Frühlingsssession 2020 an – müsse das Parlamentsgesetz so revidiert werden, dass
andere Tagungsorte als Bern und eine Teilnahme an Sessionen mittels zeitgleicher Bild-
und Tonübertragung ermöglicht werden. 
Die Sicherstellung einer beschlussfähigen Bundesversammlung war auch ein Anliegen
der SPK-NR, die der Initiative Reimann wie auch einer ähnlichen Idee von Thomas
Brunner (glp, SG; Pa.Iv. 20.423) einstimmig Folge gab. 4

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 28.05.2020
MARC BÜHLMANN

Zusätzlich zu den zahlreichen Vorstössen, mit denen das Parlament auch in
Krisenzeiten handlungsfähig bleiben soll und die im Herbst 2020 noch der Behandlung
harrten, wollte die SPK-NR mit einer parlamentarischen Initiative rasch
Voraussetzungen für eine virtuelle Teilnahme an Abstimmungen im Parlament
schaffen. Die Kommission fasste Ende Oktober 2020 ihren Entschluss für eine
temporäre Regelung, mit der auch jene Parlamentsmitglieder an Abstimmungen
teilnehmen könnten, die aufgrund von Covid-19 in Quarantäne oder Isolation sind und
bei denen deshalb eine physische Präsenz nicht möglich ist. Die Ratsdebatte könne per
Live-Stream verfolgt und die Stimme mittels sicherem Verfahren aus der Distanz
abgegeben werden, so die Vorstellung der SPK-NR. Damit könnte auch allfälligen,
krankheitsbedingten Verzerrungen der Stimmverhältnisse vorgebeugt werden. 
Zwar beugte sich die SPK-SR der Dringlichkeit des Anliegens, indem sie es nur 18 Tage
nach Einreichen durch die Schwesterkommission behandelte, dem Anliegen selber
wollte sie aber keine Folge geben. Mit 7 zu 6 Stimmen zwar nur knapp äusserte sie vor
allem staatspolitische Bedenken: Eine Ratsdebatte müsse nicht nur verfolgt und
darüber abgestimmt werden; ein der Abstimmung vorangehender Austausch zwischen
Parlamentsmitgliedern sei ebenfalls bedeutender Bestandteil des
Entscheidungsprozesses. Dieser verlange aber die physische Präsenz der
Ratsmitglieder, so die Begründung.
Der Vorstoss, der schon in der Wintersession 2020 hätte umgesetzt werden sollen, war
damit vom Tisch, nicht aber das Thema selber, das Inhalt weiterer Vorstösse darstellte.
Diese beinhalteten etwa Vorschläge für virtuelle Sitzungen bzw. Sitzungsteilnahmen (Pa.
Iv. Reimann [svp, SG; 20.479]) oder für alternative Arbeitsrhythmen (Pa. Iv. Marra [sp,
VD; 20.476]). Zudem doppelte die SPK-NR kurz nach der Absage ihrer
Schwesterkommission mit einem neuerlichen, dringlichen Vorstoss nach. 5

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 09.11.2020
MARC BÜHLMANN

Nachdem die SPK-SR den ersten Vorschlag ihrer Schwesterkommission abgelehnt hatte,
doppelte die SPK-NR nur wenige Tage später nach und reichte neuerlich eine
parlamentarische Initiative ein, die Basis für ein dringliches Bundesgesetz sein soll, mit
dem die Teilnahme an Abstimmungen in Abwesenheit – wenigstens für
Nationalratsmitglieder – ermöglicht werden soll. Angehörigen der grossen Kammer, die
aufgrund einer Covid-19-Erkrankung (Isolation oder Quarantäne) nicht an Ratssitzungen
und Abstimmungen teilnehmen können, soll mittels «Fernabstimmungssystem»
ermöglicht werden, gleichzeitig wie die vor Ort anwesenden Parlamentarierinnen und
Parlamentarier von zu Hause aus ihre Stimme abgeben zu können. Das auszuarbeitende
Gesetz soll ausdrücklich nur für den Nationalrat gelten, maximal ein Jahr Gültigkeit
haben und Wahlgeschäfte oder geheime Abstimmungen ausschliessen. Die knappe

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 20.11.2020
MARC BÜHLMANN
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Mehrheit der Kommission – der Entscheid für das Vorhaben fiel mit 9 zu 8 Stimmen (7
Enthaltungen) – hoffte, dass mit der Beschränkung auf den Nationalrat auch die SPK-SR
ihr Plazet geben werde, damit die Regelung allenfalls wenigstens gegen Ende der
anstehenden Wintersession 2020 angewendet werden könnte. Die ständerätliche
Kommission hatte gegen die erste Forderung, die sowohl für den Ständerat als auch für
den Nationalrat hätte gelten sollen, staatspolitische Bedenken angebracht: Beratungen
bräuchten nicht nur passives Zuhören – im Home-Office via Livestream ermöglicht –
und Abstimmen, sondern auch persönlichen Austausch, was aber physische Präsenz vor
Ort voraussetze. 6

Gerade einmal 20 Tage vergingen zwischen der Einreichung der parlamentarischen
Initiative der SPK-NR für die Ermöglichung der Teilnahme an Abstimmungen in
Abwesenheit – wenigstens für Nationalratsmitglieder – und der Annahme ihrer
Umsetzung in beiden Räten. Die SPK-SR hatte beim neuerlichen Vorstoss der
Schwesterkommission (nach der gescheiterten Pa.Iv. 20.475) – wohl auch aufgrund der
wieder ansteigenden Covid-19-Fallzahlen – ein Einsehen und gab dem Ansinnen Ende
November mit 8 zu 4 Stimmen Folge. 
Nur einen Tag später – am zweiten Tag der Wintersession 2020 – unterbreitete die SPK-
NR dann ihrem Rat eine dringliche bis Ende der Herbstsession 2021 befristete Revision
des Parlamentsgesetzes. Ziel sei es, die Vorlage rasch durch die Räte zu bringen und ein
Differenzbereinigungsverfahren zu verhindern, damit die Möglichkeit einer Teilnahme
bei Abstimmungen für von Covid-19 betroffene Nationalratsmitglieder von ausserhalb
des Nationalratssaals zumindest für die dritte Sessionswoche gegeben sei. Die Mehrheit
der Kommission begründete das Ansinnen damit, dass es zu einer Verzerrung der
Abstimmungen kommen könnte, wenn zu viele Ratsmitglieder aufgrund von
vorgeschriebener Isolation oder Quarantäne in Folge einer Covid-19-Erkrankung
abwesend wären und dies etwas eine Fraktion stärker als eine andere betreffen würde.
Ein erneuter Abbruch der Session müsse verhindert werden. 
Das Gesetz gelte nur für den Nationalrat, weil dort Proportionalität wichtiger sei als im
Ständerat, führte Kommissionssprecherin Marianne Binder-Keller (cvp, AG) in der
Nationalratsdebatte aus. Sie betonte, dass lediglich von Covid-19 betroffene
Nationalratsmitglieder das Recht erhalten sollen, ihre Stimme in Abwesenheit abgeben
zu können. Dies gelte zudem lediglich für Abstimmungen, nicht aber für Voten im Rat,
das Einreichen von Vorstössen oder die Teilnahme bei Wahlen. Gäbe es technische
Schwierigkeiten, würden deshalb keine Abstimmungen wiederholt. Eine
Kommissionsminderheit beantragte Nicht-Eintreten. Ihr Sprecher Gregor Rutz (svp, ZH)
fragte sich, ob man auf dem Weg zum «Pyjama-Parlament» sei. Man müsse in der
jetzigen Situation «ruhig Blut bewahren» und dürfe diese «unausgegorene,
widersprüchliche und verfassungswidrige» Vorlage nicht «überschnell» einführen.
Parlamentarische Arbeit sei nicht einfach Abstimmen, sondern beinhalte
Willensbildung, die nur vor Ort geschehen könne. Man könnte ansonsten ja auch
einfach Fragebogen an die Parlamentsmitglieder verschicken, was eine Menge an
Kommissionsarbeit sparen würde. Zudem werde der Grundsatz des
Zweikammersystems verletzt, wenn das Gesetz nur für die grosse Kammer gelte. Wenn
nur an Covid-19 Erkrankte vom Recht Gebrauch machen dürften, sei darüber hinaus die
Gleichbehandlung verletzt. Er sehe nicht ein, weshalb jemand mit einer «normalen
Grippe» oder einem «Beinbruch» nicht auch von zu Hause aus abstimmen dürfe. Wenn
es wirklich so weit kommen würde, dass eine erhebliche Anzahl an Nationalrätinnen und
Nationalräten nicht mehr an der Session teilnehmen könnte – «was wir nicht glauben»
–, dann müsste man die Session, wie von Verfassung und Gesetz vorgesehen,
abbrechen. «Die Schweiz würde nicht untergehen, wenn wir mal eine Woche nicht
tagen würden». Auf diese «Bastelarbeit» dürfe aber nicht eingetreten werden, so Rutz.

Nachdem alle anderen Fraktionen für Eintreten plädiert hatten  – es herrschte Konsens,
dass das Parlament seine Verantwortung auch in einer Krisensituation wahrnehmen
können müsse, auch wenn es sich bei der Vorlage nicht um eine perfekte Lösung handle
–, wurde mit 125 zu 61 Stimmen (3 Enthaltungen) Eintreten beschlossen. Zur
geschlossen stimmenden SVP-Fraktion gesellten sich acht Mitglieder der FDP- und zwei
Mitglieder der Mitte-Fraktion, die ebenfalls gegen Eintreten stimmten. Ohne weitere
Diskussion nahm dann eine Mehrheit von 123 gegen 62 Stimmen (5 Enthaltungen) den
Entwurf an, der damit an den Ständerat ging. 

Dort sprach Kommissionssprecher Andrea Caroni (fdp, AR) zwei Tage später von einem
«historischen» Projekt, da zum ersten Mal seit 1848 die Grundlage für Abstimmungen
ohne Anwesenheit im Parlamentsgebäude geschaffen werde. Die Vorlage sehe
allerdings einzig vor, den Abstimmungsknopf zuhause am Computer über einen

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 10.12.2020
MARC BÜHLMANN
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gesicherten Link statt vor Ort zu drücken. Eine Kommissionsminderheit brachte
zahlreiche staatspolitische und institutionelle Bedenken vor, wie sie zuvor bereits im
Nationalrat zu vernehmen gewesen waren. Lisa Mazzone (gp, GE) argumentierte
hingegen mit «respect institutionnel». Sie sei ebenfalls unzufrieden mit der Vorlage,
wolle aber dem Nationalrat nicht im Wege stehen und die Vorlage in Anbetracht ihrer
Befristung gutheissen. Man könne sich ja auch der Stimme enthalten und den
Nationalrat machen lassen, ergänzte Philippe Bauer (fdp, NE). In der Folge entbrannte in
der kleinen Kammer eine lebhafte und recht ausführliche Diskussion darüber, ob man
dem Schwesterrat eine Sonderregelung zugestehen solle, wie sich Daniel Jositsch (sp,
ZH) ausdrückte, oder ob mit einer solchen Regelung leichtfertig oder gar fast fahrlässig
Gesetze beschlossen werden könnten, wie dies Hannes Germann (svp, SH) befürchtete.
Schliesslich schien die Meinung zu überwiegen, dass der Nationalrat das Recht haben
soll, die Möglichkeit für Abstimmen in Abwesenheit in dieser aussergewöhnlichen
Situation für sich selbst zu schaffen. Mit 27 zu 13 Stimmen bei 4 Enthaltungen hiess
entsprechend auch der Ständerat die Vorlage gut. 

Damit konnten in einem nächsten Schritt beide Kammern über die Dringlichkeitsklausel
abstimmen. Im Nationalrat wurde diese mit 130 zu 35 Stimmen (4 Enthaltungen) und im
Ständerat mit 29 zu 11 Stimmen (3 Enthaltungen) angenommen. Damit stand den
Schlussabstimmungen, die Mitte der Wintersession durchgeführt wurden, nichts mehr
im Wege. Mit 125 zu 65 Stimmen (4 Enthaltungen) nahm die grosse Kammer die
Teilnahme in Abwesenheit für an Covid-19 erkrankte Nationalratsmitglieder an. Die
kleine Kammer hiess die Vorlage mit 25 zu 7 Stimmen (3 Enthaltungen) gut. 7

Kaum war das eiligst beschlossene Gesetz für die Möglichkeit einer Teilnahme an
Abstimmungen in Abwesenheit für an Covid-19 erkrankte oder sich in Isolation oder
Quarantäne befindende Nationalratsmitglieder in Kraft getreten, kam es auch schon
zur Anwendung. Sophie Michaud Gigon (gp, VD) wurde zum ersten Nationalratsmitglied,
das sich von ausserhalb des Ratssaales an einer Abstimmung beteiligte. Die
Parlamentsdienste hatten in der Zwischenzeit eine entsprechende Infrastruktur
aufgebaut: Wer am Bildschirm von zuhause aus abstimmen müsse, müsse sich am
Vortag anmelden und sich am Computer authentifizieren. 8

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 14.12.2020
MARC BÜHLMANN

Parlamentsorganisation

Wie der Nationalrat musste auch der Ständerat sein Geschäftsreglement anpassen, um
ausserhalb des Bundeshauses tagen zu können. Um die Hygiene- und
Sicherheitsmassnahmen im Rahmen der Coronavirus-Pandemie einhalten zu können,
tagte auch der Ständerat während der ausserordentlichen Session Anfang Mai in den
Räumlichkeiten der BernExpo. Das Büro-SR schlug analog zum Nationalrat vor, dass
Vorstösse, parlamentarische Initiativen und die Unterstützung von Anträgen nicht mehr
schriftlich, sondern per E-Mail erfolgen sollen. Auf eine physische Verteilung von
Unterlagen solle verzichtet werden. Darüber hinaus war ein Votum vom Platz aus, wie
dies im Bundeshaus praktiziert wird, nicht möglich. Auch die Ständerätinnen und
Ständeräte mussten sich also für ihre Voten an ein stets von Neuem zu desinfizierendes
Rednerpult begeben. Der Sprecher des Büros, Alex Kuprecht (svp, SZ) begründete dies
mit der Videoübertragung, die sehr kompliziert geworden wäre, wenn die Voten vom
Platz aus hätten abgegeben werden sollen. Ebenfalls wie im Nationalrat war vorgesehen,
die Stimmabgabe mit dem elektronischen Ersatzsystem durchzuführen und die Stimme
jeweils vom Platz aus abzugeben – die Ersatzanlage war nicht fix mit dem Arbeitsplatz
verbunden und eine Abgabe der Stimme hätte darum auch anderswo geschehen
können. Anders als der Nationalrat wollte das Büro-SR allerdings vorübergehend auf
eine Veröffentlichung der Abstimmungsdaten verzichten, weil eine Anzeigetafel, wie sie
im Ständerat angebracht sei, fehle. 
Die entsprechende vorübergehende Streichung von Absatz 2, Artikel 44a des
Geschäftsreglements weckte allerdings den Argwohn des Tagesanzeigers: «Ständeräte
wollen geheim abstimmen», titelte die Zeitung am Tag der Sessionseröffnung. Man wolle
«die geheime Stimmabgabe einführen.» Schon bisher sei das Stimmverhalten in der
kleinen Kammer nur sehr mühsam eruierbar gewesen, weil die erhobenen Hände und
später die Anzeigetafel fotografiert oder gefilmt werden müssten. In der Tat werden im
Ständerat seit 2014 normalerweise nur die Gesamt- und Schlussabstimmungen, nicht
aber die Detailabstimmungen namentlich veröffentlicht. Wenn aber die Resultate
überhaupt nicht mehr veröffentlicht würden, so sei dies ein Vorgang, den es seit 1848
noch nie gegeben habe. Der ständerätliche Vorschlag, für die Session in der BernExpo

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 04.05.2020
MARC BÜHLMANN
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auf jegliche Veröffentlichung zu verzichten, sei von der Öffentlichkeit noch nicht
bemerkt, geschweige denn diskutiert worden. 

In der Folge standen bei der Diskussion über die befristeten Änderungen des
Geschäftsreglements – das erste Geschäft in der ausserordentlichen Session – zwei
Anträge im Zentrum. Das Büro hatte seinen eigenen Antrag auf Streichung der
Veröffentlichung in der Zwischenzeit zurückgezogen, um diese beiden Vorschläge
diskutieren zu können. Der Antrag von Werner Salzmann (svp, BE) sah vor, dass alle
Abstimmungen nachträglich mittels Namenslisten veröffentlicht werden sollen, und
Daniel Jositsch (sp, ZH) beantragte, die Stimme durch Aufstehen abzugeben. Beide
berichteten, durch die Medien aufgeschreckt geworden zu sein, und gaben zu, sich
wohl im Vorfeld zu wenig genau mit dem vorliegenden Reglement auseinandergesetzt zu
haben. Der Sprecher des Büros, Alex Kuprecht (svp, SZ), legte freilich dar, dass sich der
Ständerat mit der Einführung der elektronischen Anlage im Bundeshaus ganz bewusst
dagegen verwahrt habe, auch die individuellen Entscheidungen in den
Detailabstimmungen namentlich auszuweisen. Es sei sinnvoll, dass dies im Nationalrat
geschehe, «wo sich primär die parteipolitischen Positionen in ausgeprägter Form
gegenüberstehen». Dies sei aber in der kleinen Kammer nicht so, weshalb man nur die
Schluss- und Gesamtabstimmungen namentlich veröffentliche (es sei denn, die
Veröffentlichung werde von 10 Mitgliedern verlangt). An dieser Position habe sich im
Büro auch in erschwerten Verhältnissen nichts geändert – allerdings war zu dieser
Frage noch eine parlamentarische Initiative Minder (parteilos, SH; Pa.Iv. 19.498) hängig,
über die der Rat in einer der folgenden Sessionen zu befinden haben wird. 
Unter Namensaufruf – 10 Ständeratsmitglieder hatten einen entsprechenden Antrag von
Werner Salzmann mitunterzeichnet – gab die kleine Kammer dem Vorschlag Jositschs
den Vorzug. 25 Mitglieder stimmten diesem zu, während 20 Mitglieder die
Veröffentlichung aller Namenslisten, wie von Werner Salzmann gefordert, bevorzugt
hätten. In der Schlussabstimmung standen dann 43 Ständeratsmitglieder für die
Annahme des Entwurfs auf, während sich ein Mitglied dagegen erhob (1 Enthaltung). 
Die Ersatzanlage kam im Ständerat damit also nicht zum Einsatz. Immerhin habe diese
für beide Räte CHF 47'000 gekostet, doppelte der Tagesanzeiger nach. Wenigstens
hätten die Räte «nach einem mittleren Shitstorm» kapituliert, so dass es dank der
Zeitung nicht vollständig zu einer «eidgenössischen Blackbox» gekommen sei. 9

Die aufgrund der Corona-Pandemie ergriffenen Massnahmen machten es nicht
möglich, dass die Sondersession im Mai 2020 im Bundeshaus stattfinden konnte. Die
Räte wichen deshalb auf Räumlichkeiten von Bernexpo aus. Dies machte freilich eine
Anpassung des Geschäftsreglements des Nationalrats nötig. Das Büro-NR schlug in
einer parlamentarischen Initiative vor, dass Vorstösse und parlamentarische Initiativen
nur per Mail eingereicht – und mitunterzeichnet – werden dürfen und auf die
Verteilung von physischen Sitzungsunterlagen gänzlich verzichtet werden solle. Mit
diesen Änderungen sollten die vom BAG empfohlenen Verhaltens- und
Hygienemassnahmen eingehalten werden. Schwieriger gestalteten sich die
Anpassungen für die Stimmabgabe, gab es doch in den Räumlichkeiten von Bernexpo
keine elektronische Abstimmungsanlage wie im Nationalratssaal, und auch eine
Anzeigetafel fehlte. Es gab zwar ein elektronisches Ersatzsystem, dieses war aber nicht
wie im Nationalratssaal fix mit dem Sitzplatz verknüpft. In der vorgeschlagenen Revision
des Geschäftsreglements wurde deshalb vorgesehen, dass Abstimmen in der Bernexpo
nur im Saal und am eigenen Platz erfolgen darf. Bei einem Ausfall der elektronischen
Anlage ist normalerweise eine Abstimmung per Namensaufruf durchzuführen. Auch
diese Regelung wurde angepasst, da dies mehr als 30 Minuten in Anspruch nehmen
würde. Der Vorschlag des Büros war, in diesem Fall die Abstimmung mittels Aufstehen
durchzuführen. Die Abstimmungsergebnisse schliesslich konnten nicht wie mit der
Anlage im Bundeshaus unmittelbar nach einer Abstimmung veröffentlicht werden,
sondern mittels Namenslisten, die nachträglich erstellt werden sollten. Die Listen
würden mit erheblichem Mehraufwand nachträglich erstellt, was bis zu einer Woche
dauern könnte. Die vorgeschlagenen Massnahmen sollten befristet gelten und würden
mit der Rückkehr in den Nationalratssaal im Bundeshaus hinfällig – so die Vorschläge
des Büros.
Eine Minderheit Glättli (gp, ZH) forderte zusätzlich zu den vorgeschlagenen Änderungen
eine Verkürzung der Fristen für Beratungen von Motionen und Postulaten und für die
Vorprüfung von parlamentarischen Initiativen im Rahmen von Covid-19-Anliegen. Wie
Balthasar Glättli in der Ratsdebatte ausführte, hätte der Bundesrat eigentlich das Recht
gehabt, die Beratung von Motionen zu blockieren, weil er das Recht auf eine
Abstimmungsempfehlung hat und verlangen dürfte, dass die Räte erst über Vorstösse
debattieren, wenn eine solche Empfehlung formuliert ist. Dies habe die Exekutive zwar
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nicht getan, trotzdem sei die Legislative auf das Entgegenkommen der zweiten Gewalt
angewiesen. Eine Festlegung der Verkürzung von Fristen würde das Parlament
«krisenfest» machen, so Glättli. Die Mehrheit des Nationalrats folgte hier allerdings
dem Büro-NR und lehnte das Anliegen mit 128 zu 66 Stimmen ab. In der
Gesamtabstimmung wurde der damit unveränderte Entwurf des Büros mit 194 zu 2
Stimmen gutgeheissen. Damit er sofort in Kraft treten konnte, war zudem eine
Schlussabstimmung nötig. Diesmal sprachen sich 193 Anwesende für und 3 gegen den
Entwurf aus. Zu den in der Gesamtabstimmung «Nein» stimmenden Alfred Heer (svp,
ZH) und Erich Hess (svp, BE) gesellte sich in der Schlussabstimmung auch noch Pirmin
Schwander (svp, SZ). 10

Aussergewöhnliche Ereignisse spiegeln sich häufig auch in der Zahl der Vorstösse, die
im Parlament zum entsprechenden Thema eingereicht werden. Dies galt insbesondere
und erst recht für die Covid-19-Pandemie. Die Aargauer Zeitung rechnete Mitte Juni
vor, dass seit dem 2. März 2020 über 480 Vorstösse mit den unterschiedlichsten
Themen und Forderungen zur Coronakrise  eingereicht worden seien. Mit einem ganzen
Strauss an parlamentarischen Initiativen, die sich dem Parlament in der Krise
annahmen, werden sich auch die SPK der beiden Räte beschäftigen müssen. Auf der
einen Seite waren es Vorstösse, die den Ratsbetrieb in Krisensituationen regeln wollten.
Ganz allgemein wollte etwa Thomas Brunner (glp, SG) Rechtsgrundlagen für eine
Flexibilisierung des Ratsbetriebs insbesondere in aussergewöhnlichen Situationen
schaffen. Es müsse dafür gesorgt werden, dass das Parlament in allen Situationen
handlungsfähig bleibe (Pa.Iv. 20.423). Etwas konkreter forderte Katja Christ (glp, BS)
eine rechtliche Grundlage für einen digitalen Parlamentsbetrieb (Pa.Iv. 20.425) und
Sidney Kamerzin (cvp, VS) verlangte ein papierloses Parlament (Pa.Iv. 20.442) Gregor
Rutz (svp, ZH) schlug eine Halbierung des Taggeldes vor, wenn Kommissionssitzungen in
Form von Videokonferenzen abgehalten werden (Pa.Iv. 20.431).
Auf der anderen Seite stachen jene parlamentarischen Initiativen ins Auge, die sich den
Rechten des Parlaments in Phasen des bundesrätlichen Notrechts annehmen wollten.
Alfred Heer (svp, ZH) forderte etwa, dass vom Bundesrat in seiner Notrechtskompetenz
getroffene Massnahmen von einer 2/3-Mehrheit beider Kammern genehmigt werden
müssen. Die heute auf sechs Monate befristeten Notrechtsmassnahmen sollen zudem
von einer einfachen Mehrheit von National- und Ständerat jederzeit ausser Kraft
gesetzt werden können (Pa.Iv. 20.452). Die grüne Fraktion schlug ferner vor, eine
juristische Institution zur Kontrolle der Recht- und Verhältnismässigkeit von
Notverordnungen zu installieren (Pa.Iv. 20.430). Die Mitte-Fraktion regte ihrerseits in
zwei gleichlautenden parlamentarischen Initiativen (Pa.Iv. 20.418 und Pa. Iv. 20.414), die
sie in beiden Kammern einreichte – letztere im Namen von Beat Rieder (cvp, VS) –, die
Schaffung einer Rechtsdelegation an, damit eine legislative Überprüfung der
rechtlichen Aspekte von bundesrätlichen Notverordnungen stattfinden könne. 11

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 05.05.2020
MARC BÜHLMANN

In der ausserordentlichen Session im Mai 2020, die aufgrund der Corona-Pandemie in
den Hallen der BernExpo stattfinden musste, hatte sich der Ständerat nach einigem
Wirbel entschieden, dass die Ständerätinnen und Ständeräte ihre Stimmen durch
Aufstehen abzugeben haben. Da im Hinblick auf die Sommersession 2020, die ebenfalls
wieder in der BernExpo stattfinden sollte, eine geeignete elektronische
Abstimmungsanlage für den Ständerat eingerichtet worden war, mit der die
Abstimmungen auf einem Bildschirm angezeigt werden konnten, musste das im Mai
angepasste Geschäftsreglement erneut geändert werden. Mittels parlamentarischer
Initiative beantragte das Büro-SR deshalb, zum früheren Reglement zurückzukehren –
allerdings mit der Anpassung, dass die Stimme am Platz abgegeben werden muss. Dieser
Passus war notwendig geworden, weil die Abstimmungsgeräte in der BernExpo mobil
waren. 
Gleich an der ersten Sitzung beschloss die kleine Kammer diskussionslos und
einstimmig (mit 45 zu 0 Stimmen), diese Änderung gutzuheissen. Dies bezeugten alle
Ständerätinnen und Ständeräte ein letztes Mal durch Aufstehen. 12
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Die beiden Luzerner Parlamentarier Franz Grüter (svp) und Damian Müller (fdp) sahen in
der Pandemie die Chance, das Bundesparlament für eine Session extra muros nach
Luzern zu bringen. Sie reichten im Mai 2020 im National- (Pa. Iv. 20.410) bzw. im
Ständerat (Pa.Iv. 20.411) je eine gleichlautende Motion ein, in der sie argumentierten,
dass in Zeiten von Corona die schweizerische Solidarität zum Ausdruck gebracht
werden müsse. Luzern habe mit seiner Messe eine geeignete Infrastruktur, die auch
hinsichtlich Kosten derjenigen der BernExpo entspreche, wo die ausserordentliche
Session sowie die Sommersession abgehalten wurden. Luzern habe zudem eine
«hochqualifizierte Beherbergungsinfrastruktur» und stehe «für jenen Teil der Schweiz,
in dem unser Land mit der Gründung der der [sic] Eidgenossenschaft vor fast 730 [sic]
seinen Ursprung genommen hat», so die Begründung des Vorstosses, der eine Session
in der Leuchtenstadt forderte, wenn das Parlament auch in der zweiten Jahreshälfte
nicht im Bundeshaus tagen könne. 
Anfang Juni beantragte das Büro-NR mit einer 10 zu 3-Stimmenmehrheit, der Initiative
Grüter keine Folge zu geben. Die Verwaltungsdelegation beider Räte setze alles daran,
wieder im Bundeshaus tagen zu können. Die Lockerungen der Gesundheitsvorschriften
würden dies wohl für die Herbstsession wieder erlauben. Es sei auch aus
Kostengründen nicht angezeigt, erneut «extra muros» zu tagen, zudem müsse das
Parlament signalisieren, dass es wieder zum Normalzustand zurückkehren wolle. Das
Büro verschliesse sich der Idee einer Session ausserhalb Berns – wie sie vor 14 Jahren in
Flims (GR) stattgefunden hat – nicht, es kämen hierfür allerdings auch andere Regionen
als die Innerschweiz in Frage. Die Minderheit monierte, die Kosten der dreitägigen
ausserordentlichen Session in der BernExpo – CHF 3 Millionen – seien in der
Bevölkerung auf Unverständnis gestossen. Die «Messe Luzern AG» habe für die
Sommersession eine kostengünstigere Offerte eingereicht als BernExpo. Falls die
Herbstsession nicht im Bundeshaus stattfinden könne, aber auch für zukünftige
ausserordentliche Lagen infolge einer Pandemie, müssten alternative Tagungsorte
diskutiert werden.
Nachdem die Verwaltungsdelegation am Abend des gleichen Tages entschieden hatte,
dass die Herbstsession 2020 wieder in Bern stattfinden soll, zogen Grüter und Müller
ihre Anliegen zurück. 13

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.06.2020
MARC BÜHLMANN

Mit zwei parlamentarischen Initiativen wollte die SPK-NR Lehren aus der Corona-Krise
ziehen und die Handlungsfähigkeit der Bundesversammlung in Krisensituationen
verbessern. Zum einen sollten hierfür gesetzliche Anpassungen zwecks Nutzung der
Notrechtskompetenzen und Kontrolle des bundesrätlichen Notrechts in Krisen (Pa.Iv.
20.438) und zum anderen Anpassungen des Parlamentsrechts (Pa.Iv. 20.437)
vorgenommen werden. Einstimmig (25 zu 0 Stimmen) beschloss die Kommission am 29.
Mai 2020 in Bezug auf Letzteres zu prüfen, ob gesetzliche Anpassungen nötig seien.
Dies insbesondere zur Einberufung und zum Abbruch von ordentlichen und
ausserordentlichen Sessionen, zur Durchführung von Ratssitzungen extra muros, wobei
hier auch die Idee einer digitalen Beratung geprüft werden soll, zur Nutzung
parlamentarischer Instrumente während Krisenzeiten und deren Fristen, zur Klärung
der Kompetenzen von Verwaltungsdelegation, Ratsbüros und Kommissionspräsidien bei
der Einberufung von Kommissionssitzungen sowie zur Durchführung von digitalen
Kommissionssitzungen – auch im Falle einer dauernden Absenz einer Anzahl
Ratsmitglieder aufgrund höherer Gewalt (z.B. wenn eine bestimmte Region von der
Aussenwelt abgeschnitten ist). 
Dass die SPK-NR diese Abklärungen vornehmen können soll, entschied die
Schwesterkommission rund einen Monat später. Die SPK-SR hiess die Idee einstimmig
gut, äusserte allerdings den Wunsch, bei der Ausgestaltung einer Vorlage mit
einbezogen zu werden. 14

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 26.06.2020
MARC BÜHLMANN

Mit zwei parlamentarischen Initiativen wollte die SPK-NR Lehren aus der Corona-Krise
ziehen und die Handlungsfähigkeit der Bundesversammlung in Krisensituationen
verbessern. Zum einen sollten hierfür Anpassungen des Parlamentsrechts (Pa.Iv. 20.437)
und zum anderen gesetzliche Anpassungen zwecks Nutzung der
Notrechtskompetenzen und Kontrolle des bundesrätlichen Notrechts in Krisen
vorgenommen werden (Pa.Iv. 20.438). Um die eigenen Kompetenzen im Krisenfall
schneller und wirkungsvoller nutzen zu können, schlug die SPK-NR in ihrer
Kommissionsinitiative etwa auch die Schaffung einer Delegation vor, welche die
Aufgabe hätte, Notverordnungen des Bundesrates zu prüfen. Diese Idee wurde Ende
Mai mit 24 zu 0 Stimmen (1 Enthaltung) gutgeheissen und an die Schwesterkommission
überwiesen. Die SPK-SR ihrerseits stimmte der Initiative Ende Juni mit 9 zu 0 Stimmen
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(2 Enthaltungen) zu. Allerdings signalisierte die ständerätliche Kommission, dass sie in
die Ausarbeitung eines Vorschlags eingebunden werden möchte. 15

Mit 16 zu 7 Stimmen beantragte die SPK-NR, der parlamentarischen Initiative von Gregor
Rutz (svp, ZH) keine Folge zu geben, die eine Halbierung des Taggeldes im Falle von
Videokonferenzen verlangte. Weil man sich nicht verschieben müsse, sei die Reduktion
der Entschädigung auf CHF 220 gerechtfertigt, befand der Initiant in der Begründung
seines Vorstosses. Die Kommission argumentierte, dass eine Online-Sitzung den
gleichen Zeitaufwand mit sich bringe, wie eine Sitzung vor Ort. Übernachtungs-,
Mahlzeiten- und Reiseentschädigung würden bei Online-Sitzungen freilich nicht
entschädigt. Die Kommissionsminderheit, die aus SVP-Fraktionsmitgliedern bestand,
argumentierte im Rat erfolglos, dass die zeitliche Ersparnis bei Besprechungen aus dem
eigenen Büro eine tiefer angesetzte Sitzungsentschädigung rechtfertige: 53
befürwortende SVP-Stimmen standen 131 ablehnenden Voten entgegen, die den
Vorstoss versenkten. 16

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 20.08.2020
MARC BÜHLMANN

Aufgrund der Covid-19-Pandemie wurden im Parlament einige Vorstösse lanciert, mit
denen das Verhältnis zwischen Legislative und Exekutive in Notlagen neu geregelt
werden sollte. Darunter war die parlamentarische Initiative von Alfred Heer (svp, ZH),
die verlangte, dass der Bundesrat Notrecht nur mit dem Parlament sprechen dürfe. In
der Tat sieht Artikel 185 BV vor, dass der Bundesrat selbst entscheidet, wie er von seiner
Kompetenz Gebrauch macht, Notrecht zu sprechen, welches dann bis zu sechs
Monaten Geltung haben kann. Mit seinem Vorstoss wollte der Zürcher SVP-Politiker eine
Genehmigung von Notrecht durch eine 2/3-Mehrheit des Parlaments einführen. Mit
einfacher Mehrheit sollte die Bundesversammlung zudem geltendes Notrecht innerhalb
der 6-Monatsfrist aufheben können. Es gehe nicht, dass «auch in einer kleinen Krise
vom Notrecht exzessiv Gebrauch gemacht wird», betonte Heer in der
Parlamentsdebatte. Deshalb müssten das Parlament gestärkt und die «Vollmachten des
Bundesrats» eingeschränkt werden. 
Anders sah dies die SPK-NR, die mit einer 18 zu 6-Stimmenmehrheit beantragte, der
Initiative keine Folge zu geben, da sie «nicht krisentauglich» sei. Die Bestätigung durch
das Parlament würde viel Zeit in Anspruch nehmen. Dürfte Notrecht gar erst nach der
Zustimmung durch das Parlament in Kraft treten – dazu sage der Vorstoss allerdings
nichts –, könnte in einer Krise grosser Schaden und Rechtsunsicherheit entstehen. Das
Parlament sei darüber hinaus ja nicht machtlos, so der Bericht. Es könne
bundesrätliches Notrecht mit einer Verordnung der Bundesversammlung oder einem
eigenen Gesetz zumindest teilweise wieder ausser Kraft setzen. Zudem bestehe ein
Konsultationsrecht der Kommissionen.
Die Mehrheit der grossen Kammer folgte den Empfehlungen ihrer Kommission und gab
der Initiative mit 135 zu 51 Stimmen bei 1 Enthaltung keine Folge. Der Vorstoss von
Alfred Heer wurde lediglich von seiner Fraktion grossmehrheitlich unterstützt. 17

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 15.12.2020
MARC BÜHLMANN

Öffentliche Finanzen

Direkte Steuern

Marco Romano (cvp, TI) beantragte in einer parlamentarischen Initiative, die
Verjährungsfrist von Steuerhinterziehung im DBG, StHG und im VStG temporär von
zehn (DBG, StHG) respektive fünf Jahren (VStG) auf ein Jahr zu verkürzen. Die
Massnahme solle zwei Jahre gültig sein. Dies ermögliche es dem Bund und den
Kantonen in der wegen der Corona-Krise aussergewöhnlichen Situation, den kurz- und
mittelfristig erwarteten drastischen Steuerrückgang auszugleichen, indem die
Bürgerinnen und Bürger veranlasst würden, bisher nicht gemeldete Vermögenswerte
mit den entsprechenden Zinsen, Erbschaften oder Schenkungen offenzulegen, erklärte
der Initiant. 18
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Fabio Regazzi (cvp, TI) schlug vor, den durch die Corona-Krise gebeutelten Schweizer
Tourismus zu unterstützen, indem in der Schweiz wohnhafte Steuerzahlerinnen und
Steuerzahler die Kosten von Übernachtungen in Schweizer Hotels und anderen
Beherbergungseinrichtungen zeitlich begrenzt von den Bundes-, Staats- und
Gemeindesteuern abziehen können sollten. Durch die ausbleibenden internationalen
Gäste würden die touristischen Strukturen unter Druck gesetzt, der Ausfall der
ausländischen Gäste müsse daher durch Schweizer Gäste kompensiert werden,
begründete Regazzi seine Initiative. Die Detailbestimmungen wie die Höhe des Betrags
und die Dauer der Abzugsmöglichkeit liess der Initiant offen. 19

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 06.05.2020
ANJA HEIDELBERGER

Nachdem die WAK-NR im Oktober 2020 eine Anhörung von Vertreterinnen und
Vertretern der Sozialpartner sowie der Wissenschaft zu den wirtschaftlichen Folgen der
Corona-Pandemie durchgeführt hatte, zog Fabio Regazzi (cvp, TI) seine
parlamentarische Initiative zum Abzug der Kosten von Übernachtungen in Schweizer
Hotels von den Bundes-, Staats- und Gemeindesteuern kommentarlos zurück. 20

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 12.10.2020
ANJA HEIDELBERGER

Voranschlag

Ein Novum stellte der Übergangsvoranschlag bis zur Verabschiedung des Voranschlags
2021 dar, den die FK-NR in einer parlamentarischen Initiative Mitte November 2020
forderte. Demnach soll dem Parlament ein Notbudget präsentiert werden, für den Fall
dass der Voranschlag 2021 nicht zu Ende beraten werden könne, forderte die
Kommission mit 17 zu 1 Stimme bei 6 Enthaltungen. Da es auf Bundesebene keine
gesetzliche Regelung für den Fall eines budgetlosen Zustandes gebe – eine
entsprechende parlamentarische Initiative der SPK-SR (Mo. 16.3941) und eine Motion
Feller (fdp, VD; Mo. 16.3941) waren 2017 und 2018 unerfüllt zurückgezogen worden –,
aufgrund der Corona-Epidemie aber ein nicht zu Ende beratenes Budget nicht
ausgeschlossen werden könne, solle dieser Einzelfall nun geregelt werden. 
Nach der Zustimmung der FK-SR erarbeitete die nationalrätliche Finanzkommission den
Entwurf für einen entsprechenden Bundesbeschluss. Demnach soll der vom Bundesrat
vorgelegte Voranschlag 2021 mitsamt allen Nachmeldungen als Grundlage des
Übergangsvoranschlags dienen; Vorrang hätten jedoch Mehrheitsanträge der
Finanzkommissionen, wobei bei unterschiedlichen Haltungen der beiden
Kommissionen jeweils der geringere Betrag gelten solle. Davon sollen für die ersten drei
Monate des Jahres 100 Prozent der Corona-Voranschlagskredite, der
Verpflichtungskredite und sämtliche Kreditverschiebungen sowie 50 Prozent der
sonstigen Voranschlagskredite vorläufig genehmigt werden. Da die meisten Kosten
bereits Anfang Jahr anfielen, müsse bereits zu Beginn des Jahres ein grosser Teil der
Kredite zugänglich sein, wurde argumentiert. Der Bundesrat begrüsste in einer
Stellungnahme das Vorgehen der Kommission und beantragte dem Parlament, auf die
parlamentarische Initiative einzutreten.
Zu Beginn der Wintersession behandelten National- und Ständerat den entsprechenden
Bundesbeschluss. Ohne grosse Diskussionen nahmen sowohl Nationalrat (160 zu 1
Stimme) als auch Ständerat (34 zu 0 Stimmen) den Beschluss überaus deutlich an. 21

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 02.12.2020
ANJA HEIDELBERGER

Infrastruktur und Lebensraum

Raumplanung und Wohnungswesen

Mietwesen

Eine letztes Jahr von Paul Rechsteiner (sp, SG) eingereichte parlamentarische Initiative
für ein gesetzliches Vorkaufsrecht für Mieterinnen und Mieter wurde von der
zuständigen Nationalratskommission im Februar mit zwölf zu zehn Stimmen
angenommen. 22

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 23.06.1992
DIRK STROHMANN
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Olivier Feller (plr, VD) propose, par l'ajout d'un nouvel alinéa à l'article 269d du Code
des obligations, d'autoriser la signature reproduite par un moyen mécanique pour
toute modification unilatérale d'un contrat de bail. Selon lui, cela permettra de réduire
le travail administratif des propriétaires institutionnels et des gérants d'immeubles, s'ils
peuvent apposer une signature sous la forme d'un fac-similé sur les formules officielles
requises. Il rappelle que dans le cadre de la motion (07.3159), classée sans débat
parlementaire, le Conseil fédéral avait alors admis que l'exigence d'une signature
autographe constituait un formalisme excessif, l'utilisation de la formule officielle
agréée par le canton étant suffisante pour protéger les locataires. Par 17 voix contre 6,
la CAJ-CN décide de donner suite à l'initiative. Celle-ci est alors transmise à la CAJ-
CE. 23

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 23.10.2017
DIANE PORCELLANA

Der Präsident des Schweizerischen Mieterverbandes, Carlo Sommaruga (sp, GE), wollte
mit einer parlamentarischen Initiative bezwecken, dass innert 30 Tagen nach
Übernahme des Mietobjekts jeder Anfangsmietzins bei der Schlichtungsbehörde als
missbräuchlich angefochten  werden kann. Gemäss geltendem Recht ist dies nur
möglich, wenn der Vermieter die Miete für dieselbe Sache im Vergleich zu vorher stark
erhöht hat oder sich der Mieter wegen einer persönlichen oder familiären Notlage oder
aufgrund der Marktverhältnisse zum Vertragsabschluss gezwungen sah. Der
Sozialdemokrat basierte seine Argumentation auf Statistiken, gemäss welchen
Mieterhöhungen hauptsächlich auf den Abschluss neuer Mietverträge zurückzuführen
sind. Eine Raiffeisen-Studie komme ferner zum Schluss, dass Mietzinse bei korrekter
Anwendung des Mietrechts im Vergleich zur aktuellen Lage eigentlich um einiges tiefer
liegen müssten. Eine systematische Anfechtungsmöglichkeit stelle deshalb ein
geeignetes Mittel zur Bekämpfung von missbräuchlichen Mieten dar. Bei der RK-NR, die
das Geschäft im Juli 2018 beriet, stiess der Initiant jedoch auf unzureichendes
Wohlwollen. Die Kommission beantragte mit 16 zu 7 Stimmen, der Initiative keine Folge
zu geben, und stellte sich im gleichen Zuge durch Befürwortung von vier
parlamentarischen Initiativen aus dem bürgerlichen Lager zur selben Sache (17.491,
17.493, 17.514, 17.515) auf die Seite der Vermieter. 24

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 06.07.2018
MARLÈNE GERBER

Ebenso wie der thematisch eng verwandten parlamentarischen Initiative Feller (fdp, VD;
Pa.Iv. 16.459) gab die RK-SR im August 2018 auch einer parlamentarischen Initiative
Vogler (csp, OW) ohne Gegenstimme Folge. Letztere sieht ebenfalls eine Erleichterung
im Bereich der Formularpflicht vor. Damit müsste der Vermieter in Zukunft zur
Information der Mietzinserhöhung, die auf einem Mietvertrag mit vereinbarten
Mietzinsstaffelungen beruht, kein vom Kanton beglaubigtes amtliches Formular mehr
verwenden. Der Initiant argumentiert, dass der Einsatz eines solchen Formulars bei der
Staffelmiete verwirrlich und irrational sei, da der Mieter gegen die einzelnen Staffeln
nur im Rahmen der Anfangsmietzins-Anfechtung Einwand erheben kann und danach
nicht mehr. 25

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 21.08.2018
MARLÈNE GERBER

Neben der parlamentarischen Initiative Vogler (csp, OW; Pa.Iv. 16.458) verlangte auch
die parlamentarische Initiative Feller (fdp, VD) Erleichterungen im Bereich der
Formularpflicht. Konkret verlangte sie, dass bei Mitteilungen einer Mietzinserhöhung
eine auf mechanischem Wege nachgebildete Unterschrift auf dem offiziellen Formular
zulässig und der eigenhändigen Unterschrift gleichzusetzen sei. Wie dem Anliegen
Vogler leistete die RK-SR im August 2018 auch diesem Geschäft ohne Gegenstimme
Folge. 26

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 21.08.2018
MARLÈNE GERBER

Nach der deutlichen Niederlage in der RK-NR erlitt die parlamentarische Initiative
Sommaruga (sp, GE) mit der Forderung eines generellen Anspruchs auf Anfechtung des
Anfangsmietzinses in der Herbstsession 2018 im Nationalrat endgültig Schiffbruch. Den
geschlossen stimmenden Fraktionen der Grünen und SP (55 Stimmen) stand ein ebenso
geschlossener Block aus allen restlichen Fraktionen gegenüber (140 Stimmen).
Unterdessen ging es den vier bürgerlichen Initiativen zum Mietrecht mit Ausnahme der
Initiative Egloff (svp, ZH; Pa.Iv. 17.493) trotz wohlwollender Position der RK-NR in der
Schwesterkommission nicht viel besser (Pa.Iv. 17.491, Pa.Iv. 17.514, 17.515). 27

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 11.09.2018
MARLÈNE GERBER
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Nachdem sich die RK-NR im Juli 2018 bereits deutlich gegen eine parlamentarische
Initiative Sommaruga (sp, GE) zur Verbesserung des Kündigungsschutzes für ältere
Mieter ausgesprochen hatte, bestätigte der Nationalrat in der Herbstsession 2018
diesen Entscheid, womit das Geschäft erledigt wurde. Ebenso wie eine weitere
parlamentarische Initiative des Präsidenten des Schweizerischen Mieterverbandes
(Pa.Iv. 17.459) lehnte der Nationalrat auch erwähntes Anliegen mit geschlossenen
Blöcken ab: Befürwortenden 52 Stimmen der Ratslinken standen 123 opponierende
Stimmen aus den Fraktionen der GLP, BDP, CVP, FDP und SVP gegenüber. Die Ausnahme
bildeten 2 Enthaltungen aus der SVP-Fraktion. 28

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 20.09.2018
MARLÈNE GERBER

Nachdem die RK-NR im Juli 2018 einer parlamentarischen Initiative Feller (fdp, VD)
betreffend die zeitgemässe Berechnung der zulässigen Rendite im Mietrecht
grossmehrheitlich Folge geleistet hatte, kam die ständerätliche Schwesterkommission
im November desselben Jahres nach Einholen eines Verwaltungsberichts zu einem
anderen Beschluss. Der Kurzbericht, der die Folgen bei Annahme der diversen hängigen
Anliegen betreffend Mietzinse abzuschätzen hatte, veranlasste eine einstimmige RK-SR
zur Einreichung einer Kommissionsmotion (Mo. 18.4101). Mit deren Annahme würde der
Bundesrat beauftragt, eine umfassende, zeitgemässe und ausgewogene Revision der
Mietzinsregelungen auszuarbeiten. Der Initiative Feller gab die Kommission mit 0 zu 5
Stimmen bei 8 Enthaltungen keine Folge. Negativ äusserte sich die Kommission
gleichentags auch zu drei weiteren Anliegen im Bereich der Mietzinsregelungen (Pa.Iv.
17.511, Pa.Iv. 17.514, Pa.Iv. 17.515). Zustimmung erfuhren hingegen zwei parlamentarische
Initiativen Egloff (Pa.Iv. 16.451, Pa.Iv. 17.493). 29

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 06.11.2018
MARLÈNE GERBER

Mit 6 zu 4 Stimmen bei 3 Enthaltungen schloss sich die RK-SR im November 2018 ihrer
Schwesterkommission an und gab einer parlamentarischen Initiative Egloff (svp, ZH)
Folge. Damit soll der Vermieterseite unter anderem die Suche nach Vergleichsobjekten
erleichtert werden, die als Beweis für die Orts- und Quartierüblichkeit des
geforderten Mietzinses beigezogen werden können. Die Kommission gab gleichentags
einer weiteren, thematisch ähnlich gelagerten Initiative des HEV-Präsidenten Folge
(Pa.Iv. 16.451). 30

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 06.11.2018
MARLÈNE GERBER

Gleich zwei parlamentarischen Initiativen von HEV-Präsident Hans Egloff (svp, ZH) gab
die RK-SR im November 2018 Folge. Während die eine die Beweisbarkeit der Orts- und
Quartierüblichkeit der Mieten erleichtern will (Pa.Iv. 17.493), beabsichtigt die andere die
Anhebung der Hürden für die Anfechtung des Anfangsmietzinses. Demnach soll das
Vorliegen der Wohnungsknappheit gemessen an objektiven Kriterien wie der
Leerwohnungsziffer nicht als ausreichender Grund für die Anfechtung betrachtet
werden, wie dies das Bundesgericht jüngst geurteilt hatte. Die ständerätliche
Rechtskommission fällte ihren Beschluss mit 7 zu 5 Stimmen bei 1 Enthaltung und folgte
damit ihrer erstberatenden Schwesterkommission. 
Weniger erfolgreich waren hingegen zwei parlamentarischen Initiativen von Seiten der
SP: Gleichentags gab die Kommission nämlich einer parlamentarischen Initiative
Berberat (sp, NE; Pa.Iv. 17.511), welche den Schutz vor missbräuchlichen Mieten
verstärken wollte, deutlich keine Folge. Ähnlich klar war bereits in der Herbstsession
eine mit dem gleichen Zweck lancierte parlamentarische Initiative Sommaruga (sp, GE;
Pa.Iv. 17.459) im Nationalrat gescheitert. 31

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 06.11.2018
MARLÈNE GERBER

Ebenso wie die parlamentarische Initiative Sommaruga (sp, GE; Pa.Iv. 17.459), verlangte
die im Ständerat eingereichte parlamentarische Initiative Berberat (sp, NE) die
bedingungslose Möglichkeit zur Anfechtung des Anfangsmietzinses innert 30 Tagen
nach Übernahme der Sache. Doch auch sie scheiterte in der Rechtskommission des
zuständigen Erstrates: Die RK-SR, welche das Anliegen im November 2018 mit diversen
weiteren, sachverwandten Anliegen von Seiten der Vermieter beriet, gab dem Geschäft
mit 2 zu 8 Stimmen bei 2 Enthaltungen keine Folge. Die Mehrheit der bürgerlichen
Initiativen erlitt dasselbe Schicksal (Pa.Iv. 17.491, Pa.Iv. 17.514, Pa.Iv. 17.515). Folge erteilte
die Kommission einzig zwei parlamentarischen Initiativen Egloff (svp, ZH; Pa.Iv. 16.451
und Pa.Iv. 17.493). An derselben Sitzung beschloss die Kommission zudem die
Einreichung einer Kommissionsmotion (Mo. 18.4101), mit welcher angesichts der
zahlreichen Vorstösse und Anliegen eine umfassende Revision der Mietzinsregelungen
ins Auge gefasst werden soll. 32

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 07.11.2018
MARLÈNE GERBER
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Im Gegensatz zu ihrer Schwesterkommission gab die RK-SR im November zwei
parlamentarischen Initiativen Nantermod (fdp, VS), welche die Möglichkeiten zur
Anfechtung missbräuchlicher Mietzinse einschränken wollten, mit deutlichen
Mehrheiten keine Folge (Pa.Iv. 17.514, Pa.Iv. 17.515). Zuvor hatte die Kommission bei der
Verwaltung einen Kurzbericht in Auftrag gegeben, worin die Folgen bei Annahme
diverser hängiger Initiativen in dieser und ähnlicher Sache abgeschätzt werden sollten
(vgl. auch Pa.Iv. 16.451, Pa.Iv. 17.491, Pa.Iv. 17.493, Pa.Iv. 17.511). Nach Vorliegen des
Berichts kam die Kommission zum Schluss, dass die geltenden Regeln der
Mietzinsgestaltung bei Wohn- und Geschäftsräumen einer grundsätzlichen Überprüfung
zu unterlegen seien, was sie durch Einreichung einer Kommissionsmotion (Mo. 18.4101)
auch entsprechend beantragte. 33

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 07.11.2018
MARLÈNE GERBER

Nachdem der Ständerat die Kommissionsmotion zum Anstoss einer umfassenden
Revision der Mietzinsgestaltung bei Wohn- und Geschäftsräumen (Mo. 18.4101) in der
Frühjahrssession 2019 als Erstrat angenommen hatte, zog Didier Berberat seine zuvor in
der RK-SR auf wenig Wohlwollen gestossene parlamentarische Initiative mit der
Forderung nach einer bedingungslosen Möglichkeit zur Anfechtung des
Anfangsmietzinses zurück. Im Unterschied zur parlamentarischen Initiative, von der
insbesondere die Mieterschaft hätte profitieren sollen, beabsichtigt die Motion, sowohl
die Mieter- als auch die Vermieterseite besser zu stellen.

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 20.03.2019
MARLÈNE GERBER

Erneut beriet die RK-NR zwei parlamentarische Initiativen Nantermod (fdp, VS) zur
Einschränkung der Möglichkeiten zur Anfechtung missbräuchlicher Mietzinse. Die
Beratung dieser beiden Geschäfte erfolgte zusammen mit einer parlamentarischen
Initiative Feller (fdp, VD; Pa.Iv. 17.491) und vor dem Hintergrund einer neuen Motion der
RK-SR (Mo. 18.4101). Letztere war im Vorjahr als Reaktion auf eine Vielzahl hängiger
parlamentarischer Initiativen zur Mietzinsregelung eingereicht worden (vgl. auch Pa.Iv.
16.451, Pa.Iv. 16.458, Pa.Iv. 17.511, Pa.Iv. 17.493) und beabsichtigte, eine Revision in
diesem Bereich koordiniert und ausgewogen zu gestalten. Obwohl die RK-NR der
Kommissionsmotion ohne Gegenantrag zustimmte, plädierte sie mit knappen 12 zu 11
Stimmen dennoch dafür, den drei parlamentarischen Initiativen aus der Feder von
Vertreterinnen und Vertretern der Hauseigentümer- und Immobilienverbände ebenfalls
Folge zu geben. Damit sollen dem Bundesrat bei Annahme der Motion gewisse
Leitplanken zur Ausgestaltung der neuen Regelungen vorgegeben werden, führte der
Kommissionsbericht im Sinne der Mehrheit aus. Eine starke Kommissionsminderheit
bestehend aus Nationalrätinnen und Nationalräten von Mitte-Links vertrat hingegen die
Ansicht, dass man sich zur Erfüllung der Motion sowieso mit den von den Initiativen
aufgeworfenen Fragen zu befassen hätte, und wies darauf hin, dass die drei Initiativen
in der Schwesterkommission deutlich abgelehnt worden seien. 

Die Brisanz der Thematik für die Mieterinnen- als auch für die Vermieterseite zeigte
sich im Juni 2019 in einer intensiven und interrogativen nationalrätlichen Debatte, die
sich über nicht weniger als 54 Voten erstreckte und in der die Vertreterinnen und
Vertreter der Mieterseite die Befürwortenden mit rhetorischen Fragen zu konkreten
Folgen bei Annahme der Initiativen bombardierten. Schlussendlich folgte der
Nationalrat mit 109 zu 71 Stimmen bei 6 Enthaltungen dem Antrag seiner
Kommissionsmehrheit und beschloss Folgegeben. Diesen Entscheid stützten die
Fraktionen der SVP und FDP und erhielten dabei Unterstützung von einer knappen
Mehrheit der CVP-Fraktion. Unerwarteter fiel der Entscheid zur Kommissionsmotion
aus: Nachdem die RK-NR im Vorfeld die Annahme des Geschäfts ohne Gegenantrag
beschlossen hatte, stellten die Nationalräte Egloff (svp, ZH), Feller (fdp, VD), Regazzi
(cvp, TI) und Hess (bdp, BE) im Rat den Antrag auf Ablehnung. Die Vergangenheit habe
gezeigt, dass es umfassende Revisionen im Mietwesen schwierig hätten. Deswegen
seien punktuelle Anpassungen, wie sie mit Annahme der parlamentarischen Initiativen
möglich wären, vorzuziehen. Mit 102 zu 82 Stimmen bei 2 Enthaltungen folgte die grosse
Kammer diesem Antrag und erledigte die Motion. Die parlamentarischen Initiativen
gehen nun zur Beratung in den Ständerat. 34

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 20.06.2019
MARLÈNE GERBER
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Neben einer parlamentarischen Initiative Feller (fdp, VD; Pa.Iv. 17.491) beriet die RK-SR
im August 2020 erneut zwei parlamentarische Initiativen Nantermod (fdp, VS; Pa.Iv.
17.514; Pa.Iv. 17.515) zur Regelung missbräuchlicher Mietzinse. Während das Anliegen
Feller die zulässige Rendite im Mietrecht anheben wollte, beabsichtigten die Initiativen
aus der Feder Nantermods, dass Mietzinse nur noch bei Vorliegen von Wohnungsnot
angefochten werden könnten. Die Kommission bekräftigte ihre Haltung vom November
2018 und beantragte mit 6 zu 3 Stimmen bei 3 Enthaltungen, den Initiativen keine Folge
zu geben. Der Nationalrat hatte sich auf Anraten seiner RK-NR im Vorjahr positiv zu
allen drei Initiativen geäussert. Im Gegenzug hatte er dabei eine Motion der RK-SR
abgelehnt, die eine ausgewogene Revision der Regelungen zur Mietzinsgestaltung bei
Wohn- und Geschäftsräumen verlangt hätte (Mo. 18.4101). Gleichzeitig mit der Beratung
der parlamentarischen Initiativen beschloss die RK-SR die Lancierung einer neuen
Kommissionsmotion (Mo. 20.3922). Diese verlangte ebenso wie die erste Motion eine
ausgewogene Revision in diesem Bereich, in dieser Version jedoch mit dem expliziten
Zusatz, dass die Sozialpartner im Wohnungswesen konsultiert werden müssten. 35

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 10.08.2020
MARLÈNE GERBER

In der Herbstsession 2020 verlängerte der Nationalrat die Behandlungsfrist von zwei
parlamentarischen Initiativen, die Erleichterungen im Bereich der Formularpflicht
verlangten. Während das Anliegen Vogler (csp, OW; Pa.Iv. 16.458) die Formularpflicht bei
vertraglich vereinbarter Mietzinsstaffelung aufheben wollte, beabsichtigte das Anliegen
Feller (fdp, VD; Pa.Iv. 16.459), auf mechanischem Wege nachgebildete Unterschriften
auf Formularen zur Mitteilung einer Mietzinserhöhung für zulässig zu erklären. In einem
Ende Juni 2020 publizierten Bericht plädierte die RK-NR für eine Verlängerung der
Behandlungsfrist bis zur Herbstsession 2022. Grund dafür waren etliche hängige (Pa.Iv.
15.455; Pa.Iv. 16.451; Pa.Iv. 17.493) oder sich noch im Vorprüfungsverfahren befindende
parlamentarische Initiativen (Pa.Iv. 17.491; Pa.Iv. 17.514; Pa.Iv. 17.515), allesamt aus
bürgerlicher Feder stammend. Damit verknüpft war der Anspruch der Kommission, erst
ein Revisionsvorhaben voranzutreiben, wenn sie sich einen Gesamtüberblick über die
Situation hat verschaffen können, um danach zu entscheiden, ob die Anliegen
gebündelt oder separat umgesetzt werden sollen. 36

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 25.09.2020
MARLÈNE GERBER

Zusammen mit einer parlamentarischen Initiative Vogler (csp, OW; Pa.Iv. 16.458)
verlängerte der Nationalrat auf Anraten seiner RK-NR in der Herbstsession 2020 die
Behandlungsfrist für eine parlamentarische Initiative Feller (fdp, VD; Pa.Iv. 16.459) mit
der Forderung nach Zulassung von auf mechanischem Wege nachgebildeten
Unterschriften auf offiziellen Formularen zur Bekanntgabe von Mietzinserhöhungen um
zwei Jahre. In ihrem Bericht hatte die zuständige Kommission ausgeführt, dass sie
zuerst die Beratungen zu thematisch ähnlichen, sich im Vorprüfungsverfahren
befindenden parlamentarischen Initiativen abwarten wolle, um danach zu entscheiden,
ob die gesetzlichen Änderungen gebündelt oder separat in Angriff genommen werden
sollen. 37

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 25.09.2020
MARLÈNE GERBER

In der Wintersession 2020 erledigte der Ständerat auf Anraten seiner RK-SR zwei
parlamentarische Initiativen Nantermod (fdp, VS), die punktuelle Anpassungen bei den
Regelungen der Missbräuchlichkeit von Mietzinsen gefordert hätten. Gleichzeitig nahm
die kleine Kammer indes eine Motion ihrer vorberatenden Kommission an, die eine
ausgewogene Revision der Mietzinsgestaltung nach Konsultation der Sozialpartner
forderte. 38

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 15.12.2020
MARLÈNE GERBER

In der Wintersession 2020 verlängerte der Nationalrat stillschweigend die Frist zur
Umsetzung zweier parlamentarischer Initiativen von Hans Egloff (svp, ZH) – darunter
Egloffs Initiative zur Schaffung beweisbarer Kriterien für die Orts- und
Quartierüblichkeit von Mieten – um zwei Jahre bis zur Wintersession 2022. Die RK-NR
hatte die Fristverlängerung zuvor beantragt. In ihrer Begründung erwähnte die
Kommission, dass sie zuerst noch auf eine andere Motion gewartet und ihr danach die
Zeit zur Ausarbeitung eines Entwurfs gefehlt habe. 39

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 18.12.2020
ELIA HEER
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Die RK-NR beschloss Mitte Oktober 2020 einstimmig, ihrem Rat eine Fristverlängerung
um zwei Jahre für die Umsetzung zweier das Mietrecht betreffender parlamentarischer
Initiativen von Hans Egloff (svp, ZH) zu beantragen. In der ersten Initiative (Pa.Iv. 16.451)
hatte Egloff gefordert, dass Mieterinnen und Mieter den Anfangsmietzins nur
anfechten können sollen, wenn sie sich «wegen einer persönlichen oder familiären
Notlage zum Vertragsabschluss gezwungen sah[en]». Dies etwa, weil sie bei
Vertragsabschluss kein anderes zumutbares Mietobjekt finden konnten. Mit der zweiten
Initiative (Pa.Iv. 17.493) wollte Egloff den Nachweis der Orts- und Quartierüblichkeit von
Mieten vereinfachen, da die Hürden für einen solchen Nachweis heutzutage zu gross
seien. Er schlug deshalb neue Kriterien für die Orts- und Quartierüblichkeit von Mieten
vor. Die RKs beider Räte hatten den beiden Initiativen Folge gegeben. Die RK-NR
begründete nun in ihrem Bericht ihren Antrag auf Fristverlängerung damit, dass sie vor
der Ausarbeitung eines Erlassentwurfs erst noch die Behandlung einer Motion der RK-
SR (Mo. 18.4101), welche mittels eines globalen Ansatzes die Regelungen im Mietrecht
vereinfachen und den heutigen Gegebenheiten anpassen wollte, abgewartet hatte. Die
Motion war jedoch im Nationalrat abgelehnt worden. Danach fehlte der Kommission,
laut dem Bericht, «aufgrund ihrer hohen Arbeitsbelastung bislang die Zeit, einen
eigenen Entwurf in dieser Sache auszuarbeiten». 
Der Nationalrat beschloss in der Wintersession 2020 stillschweigend, die Frist zur
Umsetzung der Initiativen bis zur Wintersession 2022 zu verlängern. 40

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 18.12.2020
ELIA HEER

Sozialpolitik

Sozialversicherungen

Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV)

In der ausserordentlichen Session zu Corona im Mai 2020 entschied die WAK-NR mit 14
zu 10 Stimmen, eine auf der parlamentarischen Initiative Reimann (spv, AG; Pa.Iv. 19.481)
beruhende Kommissionsinitiative einzureichen, welche die Anliegen von Reimann
teilweise aufnahm. So beabsichtigte die Kommission, die Gewinne der Schweizerischen
Nationalbank aus den Straf- resp. Negativzinsen statt dem Reingewinn zukünftig
gesamthaft der AHV zukommen zu lassen – Reimann hatte offengelassen, ob auch die 2.
oder 3. Säule davon profitieren sollten. Die Begründung übernahm die Kommission
dabei weitgehend von Reimann: Während die Negativzinsen die AHV belasteten,
profitierten Bundes- und Kantonshaushalte aufgrund des Zinsüberschusses auf neuen
Bundesobligationen davon. Durch ihre Zuweisung an die AHV sollten die
entsprechenden Gelder an die Bevölkerung zurückfliessen. Gleichzeitig reichte die
Kommission aber auch eine Motion 20.3450 ein, gemäss welcher der Anteil des Bundes
an den ordentlichen Ausschüttungen und allfälligen zusätzlichen Ausschüttungen der
SNB in den Schuldenabbau fliessen sollten. 41

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 11.05.2020
ANJA HEIDELBERGER

Arbeitslosenversicherung (ALV)

Im Juni 2020 reichte die SVP-Fraktion eine parlamentarische Initiative ein, mit der sie
Selbständigerwerbende von der ALV-Beitragspflicht entbinden wollte; gemäss der
aktuellen Regelung müssen Selbständige in arbeitgeberähnlicher Stellung ALV-Beiträge
bezahlen. Da diese keinen Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung hätten, sei es «nur
gerecht», sie auch von der Beitragspflicht zu befreien. Die Problematik sei durch die
Corona-Krise noch einmal verdeutlicht worden, als der Bundesrat
Selbständigerwerbenden zeitlich befristet Zugang zu Erwerbsersatz gewährt hatte.
Damit habe er «die diskriminierende Behandlung von Selbständigerwerbenden
bestätigt», betonte die SVP-Fraktion in der Begründung ihrer Initiative. 
Anfang November 2020 beschäftigte sich die SGK-NR mit der Problematik der ALV-
Beitragspflicht für Personen in arbeitgeberähnlicher Stellung und diskutierte neben der
Initiative der SVP-Fraktion auch eine parlamentarische Initiative Silberschmidt (fdp, ZH;
Pa.Iv. 20.406). Diese wollte die Beitragspflicht beibehalten, aber im Gegenzug auch die
entsprechenden Unternehmerinnen und Unternehmer gegen Arbeitslosigkeit
versichern. Letzterem Vorschlag konnte eine Kommissionsmehrheit von 18 zu 7
Stimmen mehr abgewinnen als dem Vorschlag der SVP-Fraktion, zu dem die
Kommission kein Folgegeben riet.
In der Wintersession 2020 behandelte der Nationalrat die Initiative der SVP, wobei
Thomas Aeschi (svp, ZG) und Albert Rösti (svp, BE) die eigene Initiative bewarben und
die Initiative Silberschmidt kritisierten. Letztere öffne dem «Missbrauch Tür und Tor».
Dennoch gab der Nationalrat mit 90 zu 84 Stimmen der parlamentarischen Initiative der
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SVP-Fraktion knapp keine Folge. Neben sämtlichen Mitgliedern der SVP-Fraktion sprach
sich auch fast die gesamte FDP.Liberale-Fraktion und eine Minderheit der Mitte-
Fraktion für die Initiative aus. 42
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